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Aufenthalt und die Mitfahrt auf Schiffen nur dann 
erlaubt, wenn sie Ehefrauen oder sonstige Familien
angehörige des Schiffsbesitzers oder von Mitgliedern 
der Schiffsbesatzung sind oder wenn sie vom Schiffs
führer oder seinem Beauftragten als Gäste zur Mit
fahrt besonders zugelassen sind. Sie sind in die Bord
liste einzutragen.

§ 15
Deckschutzvorrichtungen

(1) Bei allen Wasserfahrzeugen, mit Ausnahme 
von Tankschiffen, müssen eiserne Oberdecks und 
Gangborde, Kappendeckel der Scherstöcke (Stülpen), 
Pollerdeckel in den Gangborden, eiserne Treppen
stufen zum Ruderstand und zum Lukendeck aus 
Warzen- oder Raupenblech (nicht Riffelblech) her
gestellt und rutschsicher erhalten werden. Im Innen
ausbau dürfen an geeigneten Stellen Rostgitter 
(Grätings) verwendet werden*.

(2) An der Außenkante der Decks müssen zum 
Schutz gegen Ausgleiten und Abstürzen Leisten oder 
Winkel angebracht sein.

(3) Fahrzeuge mit schrägem Deck müssen, wenn 
kein verkehrssicherer Gangbord vorhanden ist, über 
die ganze Länge des Decks in der Höhe des zweiten 
Deckbretts von unten einen waagerechten Brettgang 
mit außen angebrachten, 30 mm hohen Schutzleisten 
haben, oder es müssen an der gleichen Stelle minde
stens 70 mm hohe Schutzleisten vorhanden sein. Die 
Befestigungsteile der Laufbretter (Scharniere, Ha
ken u. dgl.) müssen so angebracht sein, daß sie keine 
Verkehrsgefahr bilden.

§ 16
Reinhalten der Decks

(1) Die Decks, Gangborde, Treppen und Laufplan
ken sind reinzuhalten.

(2) Bei Glatteis sind Verkehrsstellen an Deck mit 
abstumofenden Mitteln zu bestreuen.
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§ 17
Ruderanlagen

(1) Ruderquadranten und im Verkehrsbereich lie
gende Ruderketten müssen verdeckt sein.

(2) Einschnitte für das Steuerrad im Boden des 
Steuerstandes müssen mit mindestens 50 mm hohen 
Fußleisten umgeben sein.

(3) Daumengriffe an Steuerrädern müssen ver
senkt oder leicht umklappbar sein.

(4) Von Hand bediente Ruderapparate müssen mit 
einer sehr sicher wirkenden Bremseinrichtung ver
sehen sein. Die Bremse muß ohne Gefährdung durch 
das umlaufende Steuerrad bedient werden können*.

(5) Stehende Steuerräder mit über 1 m Durchmes
ser müssen mit einem glatten handlichen Ring um
geben sein. Handkurbeln dürfen als Ersatz nicht ver
wendet werden.

(6; Schäkel dürfen nur im Notfall an Ruderketten 
angebracht werden.

(7) Wasserfahrzeuge, die mit Steuerrad versehen 
sind, müssen einen als Wetterschutz dienenden 
Steuerstand oder ein Steuerhaus haben.

(8) Der Steuerstand muß so angebracht sein, daß 
in jedem Falle das Fahrwasser vor dem Bug aus
reichend übersehen werden kann.

(9) Steuerhäuser, die über die zulässige Durch- 
fahrthöhe (bei leerem Schiff) hinausragen, sind für 
die Kanalfahrt versenkbar oder abnehmbar einzu
richten.

§ 18 
Ankerdavit

Für Anker von mehr als 75 kg Gewicht, welche 
nicht in die Klüse eingehievt werden können, muß 
ein möglichst schwenkbarer Ankerdavit oder Bug
sprit vorhanden sein.

§ 19
Beiboote

(1) Fahrzeuge mit oder ohne Eigenantrieb über 50 t 
Tragfähigkeit, Schlepper über 50 t Wasserverdrän
gung und alle schwimmenden Geräte müssen ein 
zum sofortigen Gebrauch bereites Beiboot mit Fahr
geschirr haben.

(2) Fahrgastdampfer, die ausschließlich in Häfen 
oder auf kurzen festgelegten Strecken verkehren, 
Wasserfahrzeuge unter 501, Wasserfahrzeuge bis 
50 PS Maschinenleistung sind von der Mitführung 
eines Beibootes befreit.

(3) Fahrzeuge mit Schiebeboot brauchen, wenn die 
Befestigung vom Hauptfahrzeug schnell gelöst wer
den kann, ein Beiboot nicht mitzuführen.

(4) Eiserne Boote und Schiebeboote, die als Bei
boote zugelassen werden, müssen mit festen Luft
kästen so ausgerüstet sein, daß sie mit Wasser gefüllt 
noch 5 kg Tragfähigkeit für jede Person der Be
satzung, mindestens aber 15 kg Tragfähigkeit haben; 
der Boden muß mit einer Entwässerungsschraube 
versehen sein.

§ 20 
Rettungsringe

(1) Fahrzeuge ohne Kraftantrieb unter 125 t Trag
fähigkeit und Hafenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
müssen einen Rettungsring, alle anderen Fahrzeuge 
zwei Ringe führen.

Fahrgastschiffe mit über 100 Fahrgästen müssen, 
vom Steuerstand leicht erreichbar, auf jeder Seite 
einen Ring und einen am Heck führen. Die Ringe 
sind so aufzuhängen, daß sie jederzeit gebrauchsklar 
sind.

(2) Die Rettungsringe sind an Deck zweckmäßig 
zu verteilen und gebrauchbereit aufzuhängen. Im 
Schleppzug muß ein Ring stets am Heck geführt 
werden.

(3) Die Rettungsringe müssen eine Tragfähigkeit 
von mindestens 14,5 kg haben und in bestem Zu
stand erhalten werden. In Gebrauch befindliche Ret
tungsringe mit geringerer Tragfähigkeit müssen bis 
31. Dezember 1952 gegen solche mit mindestens
14,5 kg Tragfähigkeit ausgewechselt werden. Sie 
sind r o t zu streichen. Um jeden Ring muß eine 
Sicherheitsleine zum Anfassen befestigt sein. Die 
Leinen dürfen nicht zusammengebunden werden.

(4) Fahrgastschiffe haben für je 50 Fahrgäste zu
sätzlich einen Rettungsring mitzuführen, davon 
muß ein Ring mit einer 20 m langen Leine ver
sehen sein*.

Ausnahmen nach § 126 möglich. Ausnahmen nach § 126 möglich.


